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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 522/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 22. März 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 199,0
204 153,7
212 239,1
624 212,2
999 201,0

0707 00 05 052 134,0
204 27,7
999 80,8

0709 90 70 052 144,3
204 60,1
999 102,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 62,8
204 50,3
212 49,0
220 45,4
421 29,6
448 26,7
624 73,3
999 48,2

0805 50 10 052 43,5
600 49,6
999 46,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 40,7
388 104,0
400 114,0
404 96,8
508 81,5
512 88,0
524 75,1
528 86,9
720 113,2
728 131,3
999 93,2

0808 20 50 388 75,3
400 120,0
512 71,8
528 72,4
999 84,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 523/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaat-
licher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 2 Unterabsatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74
des Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemein-
schaftsfinanzierung der Ausgaben für die Lieferung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei-
lung Garantie, der Teil der Ausgaben zu tragen, der den
gemäß den betreffenden Gemeinschaftsregeln festge-
setzten Ausfuhrerstattungen entspricht.

(2) Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe
der Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der
einzelstaatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in

Kenntnis zu setzen, sind die für diese Maßnahmen
gewährten Erstattungen festzulegen.

(3) Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und
Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

(4) Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die im
Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften oder sonstigen
Zusatzprogrammen und von anderen Gemeinschaftsmaß-
nahmen zur kostenlosen Belieferung gelten, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 62 vom 5.3.2002, S. 27.
(5) ABl. L 288 vom 25.10.1974, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 22. März 2002 zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im
Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reis-

erzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 0,00

1002 00 00 9000 37,75

1003 00 90 9000 0,00

1005 90 00 9000 21,00

1006 30 92 9100 203,00

1006 30 92 9900 203,00

1006 30 94 9100 203,00

1006 30 94 9900 203,00

1006 30 96 9100 203,00

1006 30 96 9900 203,00

1006 30 98 9100 203,00

1006 30 98 9900 203,00

1006 30 65 9900 203,00

1007 00 90 9000 21,00

1101 00 15 9100 0,00

1101 00 15 9130 0,00

1102 10 00 9500 41,00

1102 20 10 9200 30,10

1102 20 10 9400 25,80

1103 11 10 9200 0,00

1103 13 10 9100 38,70

1104 12 90 9100 0,00

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom
24.12.1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 524/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1938/2001, (EG) Nr. 1939/2001 und (EG) Nr. 1940/2001
über die Eröffnung einer Dauerausschreibung über den Wiederverkauf auf dem Binnenmarkt von
Reis aus Beständen der spanischen, der griechischen bzw. der italienischen Interventionsstelle zur

Verwendung in der Tierernährung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8
Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die derzeit von den
Bietern einzugehenden Verpflichtungen, wie sie in den
Verordnungen (EG) Nr. 1938/2001 (3), (EG) Nr. 1939/
2001 (4) und (EG) Nr. 1940/2001 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 15/2002 (6),
vorgesehen sind, in der Praxis als kostspielig erweisen.

(2) Die Wirksamkeit der Maßnahme kann verbessert
werden, indem als Alternativlösung zur derzeitigen
Verpflichtung, den Rohreis vorher zu geschältem Bruch-
reis zu verarbeiten, die Verarbeitung zu geschliffenem
Reis vorgesehen wird. Aufgrund der neuen Bedingungen,
die gewährleisten, dass der Reis außerhalb der Lebens-
mittelkette verwendet wird, können sich auch Reis-
mühlen an der Ausschreibung beteiligen.

(3) Um den bei den Bietern aufgetretenen Schwierigkeiten
so bald wie möglich zu begegnen, ist vorzusehen, dass
diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft
tritt. In Anbetracht der Verzögerung beim Absatz des
zum Verkauf angebotenen Reises muss die letzte Teilaus-
schreibung auf einen späteren Zeitpunkt festgesetzt
werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnungen (EG) Nr. 1938/2001, (EG) Nr. 1939/2001
und (EG) Nr. 1940/2001 werden wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Zuschlagsempfänger verpflichten sich,

a) — wenn es sich beim Bieter um einen Futtermittelher-
steller handelt:

den Reis, für den sie den Zuschlag erhalten haben,
außer im Falle höherer Gewalt spätestens innerhalb
von drei Monaten ab dem Datum des Zuschlags in
Tierfutter zu verwenden und unverzüglich und unter
der Kontrolle der zuständigen Behörden an einem
mit deren Einverständnis festgelegten Ort die Behand-
lungen gemäß Anhang II vorzunehmen und dabei die
Kontrolle der Verwendung des Reises und die Rück-
verfolgbarkeit der Erzeugnisse zu gewährleisten;

— wenn es sich beim Bieter um eine Reismühle handelt:

den Reis, für den sie den Zuschlag erhalten haben,
spätestens innerhalb von zwei Monaten ab dem
Datum des Zuschlags den Behandlungen gemäß
Anhang III zu unterziehen und dieses Erzeugnis
außer im Falle höherer Gewalt innerhalb von vier
Monaten ab dem Datum des Zuschlags Futtermitteln
beimischen zu lassen;

b) die Kosten für die Verarbeitung gemäß den Anhängen II
und III zu übernehmen;

c) eine Bestandsbuchhaltung zu führen, die es ermöglicht
zu prüfen, ob ihre Verpflichtungen eingehalten wurden.“

2. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Angebote sind nur gültig, wenn sie von
folgenden Unterlagen begleitet sind:

a) dem Nachweis, dass der Bieter eine Sicherheit von
15 EUR je Tonne geleistet hat;

b) dem Nachweis, dass es sich beim Bieter um einen Futter-
mittelhersteller oder eine Reismühle handelt;

c) der schriftlichen Verpflichtung des Bieters, spätestens
zwei Arbeitstage nach Erhalt der Zuschlagsbestätigung
eine Sicherheit zu leisten, die der Differenz zwischen
dem Interventionspreis für Rohreis am Tag des Ange-
bots, erhöht um 15 EUR, und dem Angebotspreis für
eine Tonne Reis entspricht.“

3. In Artikel 5 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung:

„(2) Die Angebote für die folgenden Teilausschreibungen
können jeweils bis Mittwoch, 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit)
eingereicht werden, mit Ausnahme von Mittwoch dem 27.
März 2002 und dem 8. Mai 2002.

(3) Die Angebotsfrist für die letzte Teilausschreibung
läuft am 29. Mai 2002, 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit) aus.“

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 62 vom 5.3.2002, S. 27.
(3) ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 11.
(4) ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 15.
(5) ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 19.
(6) ABl. L 4 vom 8.1.2002, S. 3.
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4. Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Sicherheit gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
d) wird nach Maßgabe der verwendeten Mengen nur freige-
geben, wenn die Interventionsstelle alle notwendigen
Kontrollen durchgeführt hat um zu prüfen, ob das
Erzeugnis unter Einhaltung der Bestimmungen der vorlie-
genden Verordnung verarbeitet wird.

Die gesamte Sicherheit wird jedoch freigegeben,
— wenn der Nachweis der Behandlung gemäß Anhang II

erbracht wird und mindestens 95 % des feinen Bruch-
reises und/oder der gebrochenen Körner beigemischt
wurden;

— wenn der Nachweis der Behandlung gemäß Anhang III
erbracht wird und mindestens 95 % des gewonnenen
geschliffenen Reises Futtermitteln beigemischt wurden.“

5. Die Überschrift des Anhangs II erhält folgende Fassung:

„Behandlungen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a)
erster Gedankenstrich“.

6. Folgender Anhang III wird eingefügt:

„ANHANG III

Behandlungen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a)
zweiter Gedankenstrich

Bei der Übernahme muss der Reis folgenden Behandlungen
unterzogen werden:

1. Der Rohreis muss so verarbeitet werden, dass mindestens
70 % geschliffener Reis, ausgedrückt in Rohreisgewicht,
entstehen.

Der gewonnene geschliffene Reis
— muss einen Prozentsatz ganzer Körner enthalten, der

demjenigen der repräsentativen Probe zum Zeitpunkt
der Übernahme des zugeschlagenen Reises entspricht;

— muss dieselben Merkmale aufweisen und zur selben
Sorte gehören wie der zugeschlagene Reis.

2. Nach der Verarbeitung muss das gewonnene Erzeugnis
mithilfe des Farbstoffs ‚Patentblau V E131‘ oder ‚Brillant-
säuregrün BS (Lissamingrün) E142‘ gekennzeichnet
werden, um identifiziert werden zu können.“

7. Die Anhänge III und IV werden zu den Anhängen IV und V.

Artikel 2

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1940/2001 wird durch den
Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab der Teilausschreibung, deren Frist für die Einreichung
der Angebote am 3. April 2002 abläuft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(in Tonnen)

Lagerort Menge

ANHANG

„ANHANG I

Formigliana
(Vercelli)

671,630

Casalvolone
(Novara)

395,410

Villa Poma
(Mantova)

527,660

Racconigi
(Cuneo)

2 003,840

Pontelangorino
(Ferrara)

9 098,844

Casaletto Vaprio
(Cremona)

6 054,900

Novara 419,880

La Spezia 629,230

Cambiano
(Torino)

2 252,637

Sannazzaro
(Pavia)

1 462,150

Camisano Vicentino
(Vicenza)

11 172,545

Mede
(Pavia)

426,350

Moncrivello
(Vercelli)

2 274,650

Castellazzo Bormida
(Alessandria)

391,970

Mandrogne
(Alessandria)

537,260

Fossano
(Cuneo)

1 034,580

Insgesamt 39 353,536“



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 23.3.2002L 80/8

VERORDNUNG (EG) Nr. 525/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 174/1999 mit besonderen Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen und die

Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
30 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EG) Nr. 174/1999 der Kommission (3),

zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 156/
2002 (4), enthält in Artikel 20a die Bestimmungen für
die Verwaltung des Kontingents von Milchpulver, das im
Rahmen der mit Beschluss des Rates 98/486/EG geneh-
migten Vereinbarung zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik (5) in
die Dominikanische Republik ausgeführt werden soll.
Wegen der Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser
Vereinbarung, die unter Umständen Änderungen der
derzeitigen Regelung erforderlich machen könnten,

sollte der Zeitraum für die Einreichung der Lizenzan-
träge für das Kontingent des Zeitraums vom 1. Juli 2002
bis 30. Juni 2003 verschoben werden.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Artikel 20a Absatz 7 der Verordnung (EG)
Nr. 174/1999 sind die Lizenzanträge für das Kontingent des
Zeitraums vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 zwischen dem 1.
und dem 10. Mai 2002 einzureichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 20 vom 27.1.1999, S. 8.
(4) ABl. L 25 vom 29.1.2002, S. 24.
(5) ABl. L 218 vom 6.8.1998, S. 45.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 526/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen für Wein

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2001 der Kommis-
sion vom 24. April 2001, mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates hinsichtlich der
Handelsregelung für Erzeugnisse des Weinsektors mit Dritt-
ländern (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 885/
2001 (2), insbesondere auf Artikel 7 und Artikel 9 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 63 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die
gemeinsame Marktorganisation für Wein (3) ist die Ertei-
lung von Lizenzen für die Ausfuhr von Erzeugnissen des
Weinsektors auf die Mengen und Ausgaben beschränkt,
die in dem im Rahmen der multilateralen Handelsver-
handlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Überein-
kommen über die Landwirtschaft festgelegt sind.

(2) Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 883/2001 bestimmt
die Bedingungen, unter denen die Kommission Sonder-
maßnahmen treffen kann, um eine Überschreitung der
in diesem Übereinkommen vorgesehenen Mengen oder
Ausgaben zu verhindern.

(3) Gemäß den der Kommission am 20. März 2002 vorlie-
genden Angaben besteht die Gefahr, dass für die Bestim-
mungszonen 1) Afrika und 3) Osteuropa gemäß Artikel
9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2001 die für

den am 30. April 2002 endenden Zeitraum verfügbaren
Mengen überschritten werden, wenn die beantragten
Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der Erstattung
uneingeschränkt erteilt werden. Auf die vom 16. bis 19.
März 2002 gestellten Anträge ist deshalb ein einheitli-
cher Prozentsatz anzuwenden sowie für diese Zonen die
Erteilung beantragter Lizenzen und die Antragstellung
bis 1. Mai 2002 auszusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der Erstattung im
Weinsektor, die vom 16. bis 19. März 2002 gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2001 beantragt wurden, werden in Höhe
von 57,09 % der beantragten Mengen für die Zone 1) Afrika
und 8,48 % der beantragten Mengen für die Zone 3) Osteuropa
erteilt.

(2) Bis 1. Mai 2002 wird die Erteilung der ab 23. März 2002
beantragten Lizenzen und ab 20. März 2002 die Beantragung
von Lizenzen für die Ausfuhr von Erzeugnissen des Weinsek-
tors gemäß Absatz 1 für die Zonen 1) Afrika und 3) Osteuropa
ausgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 128 vom 10.5.2001, S. 1.
(2) ABl. L 128 vom 10.5.2001, S. 54.
(3) ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 527/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im März 2002 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen
für bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung der Abkommen zwischen
der Gemeinschaft und Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Bulgarien und

Rumänien genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1898/97 der Kommission
vom 29. September 1997 zur Festlegung der den Schweine-
fleischsektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der
in den Verordnungen (EG) Nr. 1727/2000, (EG) Nr. 2290/
2000, (EG) Nr. 2433/2000, (EG) Nr. 2434/2000, (EG) Nr.
2435/2000 und (EG) Nr. 2851/2000 des Rates vorgesehenen
Regelung sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
2698/93 und (EG) Nr. 1590/94 (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1006/2001 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das erste Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb voll-
ständig stattgegeben werden.

(2) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1898/97 für den Zeitraum vom 1. April
bis 30. Juni 2002 gestellt werden, wird entsprechend dem
Anhang I stattgegeben.

(2) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Veteri-
närvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 267 vom 30.9.1997, S. 58.
(2) ABl. L 140 vom 24.5.2001, S. 13.
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ANHANG

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April bis
zum 30. Juni 2002

1 100,0
2 100,0
3 100,0
4 100,0

H1 100,0
7 100,0
8 100,0
9 100,0
T1 100,0
T2 100,0
T3 100,0
S1 100,0
S2 100,0
B1 100,0
15 100,0
16 100,0
17 100,0
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VERORDNUNG (EG) Nr. 528/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im März 2002 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen
für bestimmte Schweinefleischerzeugnisse entsprechend der Regelung des Abkommens zwischen

der Gemeinschaft und Slowenien genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 571/97 der Kommission
vom 26. März 1997 zur Festlegung der den Schweinefleisch-
sektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zu der Rege-
lung im Rahmen des von der Gemeinschaft mit Slowenien
geschlossenen Interimsabkommens (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1006/2001 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das zweite Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb voll-
ständig stattgegeben werden.

(2) Es sollte die Überschussmenge bestimmt werden, die der
für den folgenden Zeitraum verfügbaren Menge hinzuzu-
fügen ist.

(3) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, dass
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,

die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 571/97 für den Zeitraum vom 1. April
bis 30. Juni 2002 gestellt wurden, wird entsprechend dem
Anhang I stattgegeben.

(2) Für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2002
dürfen Anträge auf Einfuhrlizenzen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 571/97 für insgesamt die Mengen gestellt werden, die
im Anhang II ausgewiesen sind.

(3) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Veteri-
närvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 85 vom 27.3.1997, S. 56.
(2) ABl. L 140 vom 24.5.2001, S. 13.
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ANHANG I

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April

bis zum 30. Juni 2002

23 100,00

24 100,00

25 100,00

26 100,00

ANHANG II

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum
vom 1. Juli bis

zum 30. September 2002
insgesamt verfügbare Menge

23 284,4
24 98,3
25 93,9
26 612,6
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VERORDNUNG (EG) Nr. 529/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

über die Festsetzung des Umfangs für die im März 2002 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen für
bestimmte Erzeugnisse im Sektor Schweinefleisch für den Zeitraum vom 1. April 2002 bis zum 30.

Juni 2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1486/95 der Kommission
vom 28. Juni 1995 zur Eröffnung und Verwaltung von
Einfuhrzollkontingenten im Sektor Schweinefleisch (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1006/2001 (2), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Mengen, die auf die für das zweite Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als die

verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb vollständig stattge-
geben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1486/95 für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni
2002 gestellt wurden, wird entsprechend dem Anhang stattge-
geben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 145 vom 29.6.1995, S. 58.
(2) ABl. L 140 vom 24.5.2001, S. 13.
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ANHANG

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April

bis zum 30. Juni 2002

G2 100

G3 100

G4 100

G5 100

G6 100

G7 100
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VERORDNUNG (EG) Nr. 530/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im März 2002 gestellten Anträge auf Einfuhrlizenzen
für bestimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors entsprechend der Regelung der Verordnung
(EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für
Schweinefleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeugnisse genehmigt werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1432/94 der Kommission
vom 22. Juni 1994 mit den Schweinefleischsektor betreffenden
Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und
Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für Schweine-
fleisch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeug-
nisse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1006/
2001 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, die auf die für das zweite Vierteljahr 2002
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen, sind kleiner als
die verfügbaren Mengen. Es kann ihnen deshalb voll-
ständig stattgegeben werden.

(2) Es sollte die für den folgenden Zeitraum verfügbare
Menge bestimmt werden.

(3) Es ist angebracht, den Handel darauf hinzuweisen, daß
Lizenzen nur für Erzeugnisse verwendet werden dürfen,

die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen
Veterinärvorschriften übereinstimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen, die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1432/94 für den Zeitraum vom 1. April
bis 30. Juni 2002 gestellt wurden, wird entsprechend dem
Anhang I stattgegeben.

(2) Für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2002
dürfen Anträge auf Einfuhrlizenzen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1432/94 für insgesamt die Mengen gestellt werden, die
im Anhang II ausgewiesen sind.

(3) Lizenzen dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die mit allen gegenwärtig in der Gemeinschaft gültigen Veteri-
närvorschriften übereinstimmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 156 vom 23.6.1994, S. 14.
(2) ABl. L 140 vom 24.5.2001, S. 13.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften23.3.2002 L 80/17

ANHANG I

Nummer
der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1. April bis zum

30. Juni 2002

1 100,00

ANHANG II

(in t)

Nummer
der Gruppe

Für den Zeitraum
vom 1. Juli bis

zum 30. September 2002
insgesamt verfügbare Menge

1 5 154
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VERORDNUNG (EG) Nr. 531/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2007/2001 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von geschliffenem Rundkornreis nach gewissen Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2007/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung der Erstat-
tung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 beschließen, die auf die Ausschreibung einge-
gangenen Angebote nicht zu berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
dem Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 ist die
Festsetzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2007/2001 im Rahmen
der Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschlif-
fenem Rundkornreis nach gewissen Drittländern vom 15. bis
21. März 2002 eingereichten Angebote werden nicht berück-
sichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 62 vom 5.3.2002, S. 27.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 13.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 532/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2008/2001 nach bestimmten europäischen Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2008/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuhr-
erstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen europäischen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2008/2001 genannten Ausschreibung
anhand der vom 15. bis zum 21. März 2002 eingereichten
Angebote auf 193,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 62 vom 5.3.2002, S. 27.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 15.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 533/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittelkörnigem Reis und
geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung

(EG) Nr. 2009/2001 nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2009/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuhr-
erstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der Verordnung
(EG) Nr. 2009/2001 genannten Ausschreibung anhand der
vom 15. bis zum 21. März 2002 eingereichten Angebote auf
203,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 62 vom 5.3.2002, S. 27.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 17.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 534/2002 DER KOMMISSION
vom 22. März 2002

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem langkörnigem Reis im
Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2010/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2010/2001 der
Kommission (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestim-
mung der Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der
Grundlage der eingereichten Angebote nach dem
Verfahren des Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 die Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung
beschließen. Bei Festsetzung dieses Höchstbetrags finden
die im Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Anwendung. Der Zuschlag wird

jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der Höchstausfuh-
rerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis nach gewissen Drittländern wird im Rahmen der
in der Verordnung (EG) Nr. 2010/2001 genannten Ausschrei-
bung anhand der vom 15. bis zum 21. März 2002 einge-
reichten Angebote auf 307,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. März 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. März 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 62 vom 5.3.2002, S. 27.
(3) ABl. L 272 vom 13.10.2001, S. 19.
(4) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 535/2002 DER KOMMISSION
vom 21. März 2002

zur Änderung des Anhangs C der Richtlinie 64/432/EWG des Rates und der Entscheidung
2000/330/EG

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom
26. Juni 1964 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und
Schweinen (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie
2001/298/EG (2), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 1
Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 11. Oktober 1999 hat der Wissenschaftliche
Ausschuss für Tiergesundheit und Tierschutz einen
Bericht (3) über die Änderung technischer Anhänge der
Richtlinie 64/432/EWG angenommen, um diese den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem
Gebiet der Rindertuberkulose, der Rinderbrucellose und
der enzootischen Rinderleukose anzupassen.

(2) Nach diesem Bericht sollten die Brucellose-Tests im
Einklang mit dem Handbuch des Internationalen Tier-
seuchenamtes (OIE) mit Normenempfehlungen zu
Untersuchungsmethoden und Vakzinen, dritte Ausgabe,
1996, durchgeführt werden.

(3) Im August 2001 hat das OIE die vierte Ausgabe 2000
des genannten Handbuchs herausgegeben, einschließlich
bestimmter Änderungen in der Beschreibung der Brucel-
lose-Testmethoden.

(4) Daher ist es angezeigt, Anhang C der Richtlinie 64/
432/EWG zu ändern und zur Überwachung, auch im
innergemeinschaftlichen Handel, Testmethoden festzu-
legen, die nicht nur den OIE-Normen soweit wie
möglich Rechnung tragen, sondern auch die Empfeh-
lungen des Wissenschaftlichen Ausschusses und der
nationalen Referenzlaboratorien der Mitgliedstaaten

berücksichtigen, die im Rahmen des Europäischen
Netzes der nationalen Referenzlaboratorien für Brucel-
lose zusammenarbeiten.

(5) Die Entscheidung 2000/330/EG (4) der Kommission zur
Genehmigung von Tests für den Nachweis von Antikör-
pern gegen Rinderbrucellose im Rahmen der Richtlinie
64/432/EWG ist entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang C der Richtlinie 64/432/EWG wird durch den Anhang
der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Die Entscheidung 2000/330/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Zur Bescheinigung der Brucellosefreiheit werden die
Komplementbindungsreaktion, gepufferte Brucella-Antigen-
Tests und ELISA-Tests genehmigt, soweit sie gemäß Anhang
C der Richtlinie 64/432/EWG durchgeführt werden.“

2. Der Anhang wird gestrichen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. März 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. 121 vom 29.7.1964, S. 1977/64.
(2) ABl. L 102 vom 12.4.2001, S. 63.
(3) SANCO/B3/R10/1999. (4) ABl. L 114 vom 13.5.2000, S. 37.
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ANHANG

„ANHANG C

BRUCELLOSE

1. IDENTIFIZIERUNG DES KRANKHEITSERREGERS

Die Diagnose gilt als gesichert, wenn durch modifizierte Färbung zum Nachweis der Säurefestigkeit oder durch
immunspezifische Färbung Organismen der Brucella-Gattung in Abortmaterial, Vaginalsekret oder Milch nachge-
wiesen werden, besonders, wenn dieser Befund durch serologische Untersuchungen untermauert wird.

Nach der Isolierung sollten Spezies und Biovar durch Phagenlysis und/oder oxidative Stoffwechseluntersuchungen
sowie nach kulturellen, biochemischen und serologischen Kriterien identifiziert werden.

Die angewandten Methoden und Medien, ihre Standardisierung und die Auswertung der Testbefunde müssen den
Vorgaben von Kapitel 2.3.1 (Rinderbrucellose), Kapitel 2.4.2 (Schaf- und Ziegenbrucellose) und Kapitel 2.6.2
(Schweinebrucellose) des OIE-Handbuchs mit Normenempfehlungen für Untersuchungsmethoden und Vakzinen,
vierte Ausgabe, 2000, entsprechen.

2. IMMUNOLOGISCHE TESTMETHODEN

2.1. Standards

2.1.1. Zur Herstellung der Antigene für den Rose-Bengal-Plattentest (RBT), den Serumagglutinationstest (SAT), die
Komplementbindungsreaktion (KBR) und den Milch-Ring-Test (MRT) sind der Weybridge-Stamm Nr. 99 oder der
USDA-Stamm 1119-3 von Brucella abortus Biovar 1 zu verwenden.

2.1.2. Standardreferenzserum für die genannten Tests ist das Internationale Referenz-Standardserum des OIE (Interna-
tional Reference Standard Serum — OIEISS), früher bekannt als Zweites Internationales Anti-Brucella-abortus-
Serum der WHO (ISAbS).

2.1.3. Referenzstandardseren für ELISA-Tests sind:
— das OIEISS,
— das schwachpositive OIE-ELISA-Standardserum (weak-positive OIE ELISA Standard Serum — OIEELISAWPSS),
— das starkpositive OIE-ELISA-Standardserum (strong-positive OIE ELISA Standard Serum — OIEELISASPSS),
— das negative OIE-ELISA-Standardserum (negative OIE ELISA Standard Serum — OIEELISANSS).

2.1.4. Die genannten Standardseren sind bei der Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, Vereinigtes König-
reich, erhältlich.

2.1.5. Das OIEISS, das OIEELISAWPSS, das OIEELISASPSS und das OIEELISANSS sind internationale Primärstandards, aus
denen für jeden der in einem Mitgliedstaat durchgeführten Tests sekundäre nationale Referenzstandards (‚Arbeits-
standards‘) herzustellen sind.

2.2. Enzym-Immuntests (ELISAs) oder andere Bindungstests zum indirekten Nachweis des Erregers der
Rinderbrucellose in Serum oder Milch

2.2.1. Material und Reagenzien

Die angewandte Testmethode und die Auswertung der Testbefunde müssen entsprechend den Prinzipien des
Kapitels 1.1.3 des OIE-Handbuchs mit Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Vakzinen, vierte
Ausgabe, 2000, validiert worden sein und sollten zumindest Labor- und diagnostische Untersuchungen umfassen.

2.2.2. Teststandardisierung

2.2.2.1. Standardisierung der Testmethode für einzelne Serumproben:

a) eine 1/150 (1) Vorverdünnung des OIEISS oder eine 1/2 Vorverdünnung des OIEELISAWPSS oder eine 1/16
Vorverdünnung des OIEELISASPSS in einem negativen Serum (oder in einer Sammelprobe negativer Seren)
sollte eine positive Reaktion ergeben;

b) eine 1/600 Vorverdünnung des OIEISS oder eine 1/8 Vorverdünnung des OIEELISAWPSS oder eine 1/64
Vorverdünnung OIEELISASPSS in einem negativen Serum (oder in einer Sammelprobe negativer Seren) sollte
eine negative Reaktion ergeben;

(1) Zum Zweck dieses Anhangs werden Verdünnungen für die Herstellung von Flüssigreagenzien beispielsweise ausgedrückt als 1/150,
was gleichbedeutend ist mit einer Verdünnung von 1 in 150.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 23.3.2002L 80/24

c) das OIEELISANSS sollte stets eine negative Reaktion ergeben.

2.2.2.2. Standardisierung der Testmethode für Serumsammelproben:

a) Eine 1/150 Vorverdünnung des OIEISS oder eine 1/2 Vorverdünnung des OIEELISAWPSS oder eine 1/16
Vorverdünnung des OIEELISASPSS in einem negativen Serum (oder in einer Sammelprobe negativer Seren),
erneut verdünnt in negativen Seren um die Zahl der die Sammelprobe ausmachenden Proben, sollte eine
positive Reaktion ergeben;

b) das OIEELISANSS sollte stets eine negative Reaktion ergeben;

c) der Test muss geeignet sein, um bei einem einzelnen Tier einer Gruppe von Tieren, von denen Serumproben
in einer Sammelprobe zusammengefasst wurden, eine Brucella-Infektion nachzuweisen.

2.2.2.3. Standardisierung der Testmethode für Milch- oder Molkensammelproben:

a) Eine 1/1 000 Vorverdünnung des OIEISS oder eine 1/16 Vorverdünnung des OIEELISAWPSS oder eine 1/125
Vorverdünnung des OIEELISASPSS in einem negativen Serum (oder in einer Sammelprobe negativer Seren), in
negativer Milch erneut 1/10 verdünnt, sollte eine positive Reaktion ergeben;

b) das OIEELISANSS, in negativer Milch 1/10 verdünnt, sollte stets eine negative Reaktion ergeben;

c) der Test muss geeignet sein, um bei einem einzelnen Tier einer Gruppe von Tieren, von denen Milch- oder
Molkenproben in einer Sammelprobe zusammengefasst wurden, eine Brucella-Infektion nachzuweisen.

2.2.3. Bedingungen für die Anwendung der ELISA-Testmethoden zum Nachweis der Rinderbrucellose

2.2.3.1. Bei Anwendung der vorstehend vorgegebenen Kalibrierungen für Untersuchungen von Serumproben nach
ELISA-Testmethoden und unter Berücksichtigung der vorherrschenden Seuchenlage sollte der ELISA diagnostisch
zumindest ebenso empfindlich sein wie der RBT, die KBR oder der SAT.

2.2.3.2. Bei Anwendung der vorstehend vorgegebenen Kalibrierungen auf die Untersuchung von Milchsammelproben
nach ELISA-Testmethoden und unter Berücksichtigung nicht nur der Seuchenlage, sondern auch der durch-
schnittlichen und erwarteten extremen Haltungsformen sollte der ELISA diagnostisch zumindest ebenso empfind-
lich sein wie der MRT.

2.2.3.3. Werden zum Zweck der Bescheinigung im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 oder zur Feststellung und Erhaltung des
Bestandsstatus gemäß Anhang A Teil II Nummer 10 ELISA-Testmethoden angewandt, so sind die Serumproben
so zur Sammelprobe zusammenzufassen, dass die Testbefunde zweifelsfrei den unter die Sammelprobe fallenden
einzelnen Tieren zugeordnet werden können. Etwaige Bestätigungstests sind an Serumproben einzelner Tiere
durchzuführen.

2.2.3.4. ELISA-Testmethoden eignen sich zur Untersuchung von Milchproben, die aus Milch gebildet wurden, die in
einem Betrieb mit mindestens 30 % laktierenden Milchkühen gesammelt wurde. Wird diese Methode angewandt,
so sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen um sicherzustellen, dass die zur Untersuchung entnommenen
Proben zweifelsfrei den einzelnen Tieren zugeordnet werden können, von denen die Milch gewonnen wurde.
Etwaige Bestätigungstests sind an Serumproben einzelner Tiere durchzuführen.

2.3. Komplementbindungsreaktion (KBR)

2.3.1. Das Antigen entspricht einer Bakteriensuspension in Phenol-Kochsalzlösung (NaCl 0,85 % (m/v) mit Zusatz von
0,5 % Phenol (v/v)) oder in Veronalpuffer. Antigene können in konzentrierter Form abgegeben werden, vorausge-
setzt, der anzuwendende Verdünnungsfaktor ist auf dem Flaschenetikett angegeben. Das Antigen ist bei 4 °C zu
lagern und darf nicht eingefroren werden.

2.3.2. Seren sind wie folgt zu inaktivieren:

— Rinderserum: bei 56-60 °C für 30-50 Minuten;
— Schweinserum: bei 60 °C für 30-50 Minuten.

2.3.3. Im Interesse einer aussagekräftigen Testreaktion sollte eine Komplementdosis verwendet werden, die höher ist als
die für die komplette Hämolyse erforderliche Mindestdosis.

2.3.4. Bei jedem Reaktionstest sind folgende Funktionskontrollen durchzuführen:

a) Kontrolle der antikomplementären Wirkung des Serums;

b) Antigenkontrolle;

c) Kontrolle des hämolysierenden Systems;

d) Komplementkontrolle;

e) Empfindlichkeitskontrolle zu Beginn der Reaktion anhand eines positiven Serums;

f) Kontrolle der Spezifizität der Reaktion anhand eines negativen Serums.
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2.3.5. Ergebnisberechnung

Das OIEISS enthält 1 000 internationale KBR-Einheiten (IKBRE) je ml. Wird das Standardserum nach einer
gegebenen Methode getestet, so wird das Testergebnis als Titerwert (TOIEISS) ausgedrückt. Das als Titerwert
ausgedrückte Testergebnis für das Testserum (TTESTSERUM) ist als IKBRE je ml auszudrücken. Um einen Titer eines
nach dieser Methode getesteten unbekannten Testserums (TTESTSERUM) in den IKBRE-Wert umzurechnen, ist nach
folgender Formel zu verfahren:

Der Gehalt an internationalen KBR-Einheiten je ml Testserum (IKBRETESTSERUM) ist nach folgender Formel zu
berechnen:

2.3.6. Ergebnisauswertung

Ein Serum mit 20 oder mehr IKBRE je ml gilt als positiv.

2.4. Milch-Ring-Test (MRT)

2.4.1. Das Antigen entspricht einer mit Hämatoxylin angefärbten Bakteriensuspension in Phenol-Kochsalzlösung (NaCl
0,85 % (m/v) mit einem Zusatz von 0,5 % Phenol (v/v)). Das Antigen ist bei 4 °C zu lagern und darf nicht
eingefroren werden.

2.4.2. Die Antigenempfindlichkeit ist im Verhältnis zum OIEISS so zu standardisieren, dass das Antigen bei einer 1/500
Verdünnung des OIEISS in negativer Milch positiv und bei einer 1/1 000 Verdünnung negativ reagiert.

2.4.3. Der Ringtest ist an Proben durchzuführen, die für den Inhalt jeder Milchkanne bzw. jedes Sammeltanks des
betreffenden Betriebs repräsentativ sind.

2.4.4. Die Milchproben dürfen weder eingefroren noch erhitzt noch heftig geschüttelt worden sein.

2.4.5. Der Test ist nach einer der folgenden Methoden durchzuführen:
— an einer mindestens 25 mm hohen Milchsäule mit einem Milchvolumen von 1 ml, dem entweder 0,03 ml
oder 0,05 ml eines der standardisierten angefärbten Antigene zugegeben wurde;

— an einer mindestens 25 mm hohen Milchsäule mit einem Milchvolumen von 2 ml, dem 0,05 ml eines der
standardisierten angefärbten Antigene zugegeben wurde;

— an einem Milchvolumen von 8 ml, dem 0,08 ml eines der standardisierten angefärbten Antigene zugegeben
wurde.

2.4.6 Das Milch-Antigen-Gemisch ist zusammen mit positiven und negativen Arbeitsstandards für 60 Minuten bei
37 °C zu inkubieren. Eine anschließende Inkubation während 16 bis 24 Stunden bei 4 oC erhöht die Testemp-
findlichkeit.

2.4.7. Ergebnisauswertung:

a) negative Reaktion: gefärbte Milch, farbloser Rahm;

b) positive Reaktion:
— Milch und Rahm gleichermaßen gefärbt oder
— farblose Milch und gefärbter Rahm.

2.5. Rose-Bengal-Plattentest (RBT)

2.5.1. Das Brucella-Antigen entspricht einer mit Bengalrosa angefärbten Bakteriensuspension in Verdünnungspuffer mit
einem pH von 3,65 ± 0,05. Das Antigen wird gebrauchsfertig geliefert. Es ist bei 4 °C zu lagern und darf nicht
eingefroren werden.

2.5.2. Das Antigen wird ohne Bezug zur Zellkonzentration hergestellt. Seine Empfindlichkeit muss jedoch im Verhältnis
zum OIEISS so standardisiert werden, dass es bei einer Serumverdünnung von 1/45 positiv und bei einer
Serumverdünnung von 1/55 negativ reagiert.

2.5.3. Der RBT ist wie folgt durchzuführen:

a) 20-30 µl Serum mit einer gleichen Menge Antigen auf einer weißen oder emaillierten Platte über eine Fläche
von ungefähr 2 cm Durchmesser verteilt mischen. Die Mischung über einen Zeitraum von 4 Minuten bei
Umgebungstemperatur leicht schwenken und anschließend bei guter Beleuchtung auf Agglutinationsreaktion
beobachten.

b) Testautomaten können verwendet werden, jedoch nur, wenn sie ebenso empfindlich und akkurat sind wie die
manuelle Methode.
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2.5.4. Ergebnisauswertung

Jede sichtbare Reaktion gilt als positiv, es sei denn, die Ränder sind stark angetrocknet.

Positive und negative Arbeitsstandards sollten in jede Testreihe einbezogen werden.

2.6. Serum-Agglutinationstest (SAT)

2.6.1. Das Antigen entspricht einer Bakteriensuspension in Phenol-Kochsalzlösung (NaCl 0,85 % (m/v) mit einem
Zusatz von 0,5 % Phenol (v/v)). Formaldehyd darf nicht verwendet werden.

Antigene können in konzentrierter Form abgegeben werden, vorausgesetzt, der anzuwendende Verdünnungs-
faktor ist auf dem Flaschenetikett angegeben.

Um die Zahl falschpositiver Testergebnisse zu reduzieren, kann der Antigensuspension in der Endverdünnung bis
zu 5mM EDTA zugesetzt werden. Der pH von 7,2 ist anschließend in der Antigensuspension neu anzupassen.

2.6.2. Das OIEISS enthält 1 000 internationale Agglutinationseinheiten.

2.6.3. Das Antigen wird ohne Bezug auf die Zellkonzentration aufbereitet. Seine Empfindlichkeit ist jedoch im
Verhältnis zum OIEISS so zu standardisieren, dass entweder eine 50 % Agglutination mit einer Serum-Endver-
dünnung zwischen 1/600 und 1/1 000 oder eine 75 % Agglutination mit einer Serum-Endverdünnung zwischen
1/500 und 1/750 gewährleistet ist.

Es kann sich auch als sinnvoll erweisen, anhand einer Gruppe definierter Seren die Reaktivität neuer Antigen-
chargen mit bereits standardisierten Chargen zu vergleichen.

2.6.4. Der Test wird entweder in Reagenzgläsern oder auf Mikrotiterplatten durchgeführt. Die Mischung aus Antigen
und Serumverdünnungen sollte bei 37 °C für 16 bis 24 Stunden inkubiert werden.

Für jedes Serum sind mindestens drei Verdünnungen anzulegen. Verdächtiges Serum ist so zu verdünnen, dass
die im positiven Limit liegende Reaktion am mittleren Glas (beziehungsweise an der mittleren Vertiefung im Falle
von Mikrotiterplatten) abgelesen wird.

2.6.5. Ergebnisauswertung

Die Stärke der Brucella-Agglutination im Serum ist als IE je ml auszudrücken.

Ein Serum mit mehr als 30 IE je ml gilt als positiv.

3. ERGÄNZENDE TESTMETHODEN

3.1. Intrakutantest (Brucellintest)

3.1.1. Bedingungen für die Durchführung des Intrakutantests:

a) Zur Bescheinigung der Brucellosefreiheit im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels darf der Intraku-
tantest nicht durchgeführt werden;

b) Der Intrakutantest ist eine der spezifischsten Testmethoden zum Nachweis einer Brucellose-Infektion bei nicht
geimpften Tieren; die Diagnose sollte jedoch nicht nur auf Grundlage des Intrakutantests erfolgen;

c) Rinder, die auf die gemäß diesem Anhang durchgeführten serologischen Untersuchungen negativ reagiert
haben, bei denen der Intrakutantest jedoch positiv ausfällt, gelten als infiziert;

d) Rinder, die auf die gemäß diesem Anhang durchgeführten serologischen Untersuchungen positiv reagiert
haben, können einem Intrakutantest unterzogen werden, um die serologischen Testbefunde zu untermauern,
insbesondere wenn in brucellosefreien oder amtlich anerkannt brucellosefreien Beständen eine Kreuzreaktion
mit Antikörpern gegen andere Bakterien nicht ausgeschlossen werden kann.

3.1.2. Der Test ist mit einem standardisierten und definierten Brucellin-Präparat durchzuführen, das kein Lipopolysac-
charid (LPS)-Antigen der S-Form enthält, welches unspezifische Entzündungsreaktionen hervorrufen oder spätere
serologische Untersuchungen beeinträchtigen kann.

Brucellin-INRA ist ein solches Präparat. Es wird entsprechend den Verfahrensvorschriften des Kapitels 2.4.2
Abschnitt B2 des OIE-Handbuchs mit Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Vakzinen, 4.
Ausgabe, 2000, aus einem B.-melitensis-Stamm der R-Form hergestellt.

3.1.3. Testmethode

3.1.3.1. 0,1 ml Brucellin intrakutan in die Schwanzfalte, die Flankenhaut oder die Halsseite injizieren.

3.1.3.2. Das Testergebnis 48-72 Stunden später ablesen.

3.1.3.3. Die Hautdicke an der Injektionsstelle vor der Injektion und bei der Nachuntersuchung mit Hilfe eines Mess-Schie-
bers mit Feineinstellung messen.
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3.1.3.4. Ergebnisauswertung:

Heftige Reaktionen manifestieren sich durch lokale Schwellung und Induration und sind leicht erkennbar.

Eine Hautverdickung von 1,5 bis 2 mm gilt als positiver Testbefund.

3.2. Kompetitiver ELISA (cELISA)

3.2.1. Bedingungen für die Anwendung des cELISA

a) Der cELISA sollte nicht zum Zweck der Zertifizierung für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr
angewendet werden.

b) Der cELISA verfügt über eine höhere Spezifität als der indirekte ELISA und kann daher zur besseren
Interpretation der serologischen Testbefunde von Nutzen sein.

3.2.2. Testmethode

Der Test sollte in Übereinstimmung mit den Vorschriften des OIE-Handbuchs mit Normenempfehlungen zu
Untersuchungsmethoden und Vakzinen, vierte Ausgabe, 2000, Kapitel 2.3.1 Abschnitt 2 Buchstabe a) durchge-
führt werden.

4. NATIONALE REFERENZLABORATORIEN

4.1. Aufgaben und Befugnisse

Nationale Referenzlaboratorien sind zuständig für

a) die Bestätigung der Ergebnisse von Validierungsstudien zum Nachweis der Zuverlässigkeit der in dem
betreffenden Mitgliedsstaat angewandten Testmethode;

b) die Festsetzung der Höchstanzahl Proben, die als Sammelprobe in den verwendeten ELISA-Testkits gepoolt
werden können;

c) die Kalibrierung der sekundären nationalen Referenzstandardseren (‚Arbeitsstandards‘) gegen das primäre
internationale Standardserum gemäß Unterabsatz 2.1;

d) die Qualitätskontrolle aller in dem betreffenden Mitgliedsstaat verwendeten Antigenpartien und ELISA-Test-
kits;

e) die Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Netzes der nationalen Referenzlaboratorien für Brucellose.

4.2. Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien

BELGIEN

Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA/CODA)
Groeselenberg 99
B-1180 Brüssel

DÄNEMARK

Danish Veterinary Institute
Bulowsvej 27
DK-1790 Kopenhagen

DEUTSCHLAND

Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)
Nationales Veterinärmedizinisches Referenzlabor für Brucellose
Postfach 33 00 13
D-14191 Berlin

GRIECHENLAND

Veterinary Laboratory of Larissa
Department of Microbiology
6th km of National Road Larissa-Trikala
GR-4111 10 Larissa

SPANIEN

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe
Camino del Jau S/N
E-18320 Santa Fe (Granada)

FRANKREICH

Laboratoire national et OIE/FAO de référence pour la brucellose
Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
BP 67
F-94703 Maisons-Alfort Cedex
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IRLAND

Brucellosis Laboratory
Model Farm Road
Cork
Ireland

ITALIEN

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
I-64100 Teramo

LUXEMBURG

State Laboratory for Veterinarian Medicine
54, avenue Gaston Diderich
BP 2081
L-1020 Luxembourg

NIEDERLANDE

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CDIC-Lelystad
Houtribweg 39
PO Box 2004
8203 AA Lelystad
Nederland

ÖSTERREICH

Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen
Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Modling

PORTUGAL

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, n.o 701
P-1549-011 Lisboa

FINNLAND

National Veterinary and Food Research Insitute
Hämeentie 57
PO Box 45
FIN-00581 Helsinki

SCHWEDEN

National Veterinary Institute
S-751 89 Uppsala

VEREINIGTES KÖNIGREICH

1. FAO/WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Brucellosis
Veterinary Laboratories Agency
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
United Kingdom

2. Immunodiagnostics Department
Veterinary Sciences Division
Stoney Road Stormont
Belfast BT4 3SD
United Kingdom“
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RICHTLINIE 2002/14/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. März 2002

zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
in der Europäischen Gemeinschaft

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 137 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 23. Januar 2002
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 136 des Vertrags ist es ein besonderes
Ziel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, den
sozialen Dialog zwischen den Sozialpartnern zu fördern.

(2) Nach Nummer 17 der Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer müssen unter anderem
„Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung der Arbeit-
nehmer … in geeigneter Weise, unter Berücksichtigung
der in den verschiedenen Mitgliedstaaten herrschenden
Gepflogenheiten, weiterentwickelt werden“.

(3) Die Kommission hat die Sozialpartner auf Gemein-
schaftsebene zu der Frage gehört, wie eine Gemein-
schaftsaktion in den Bereichen Unterrichtung und Anhö-
rung der Arbeitnehmer in den Unternehmen der
Gemeinschaft gegebenenfalls ausgerichtet werden sollte.

(4) Die Kommission hielt nach dieser Anhörung eine
Gemeinschaftsmaßnahme für zweckmäßig und hat die
Sozialpartner erneut gehört, diesmal zum Inhalt des in
Aussicht genommenen Vorschlags. Die Sozialpartner
haben der Kommission ihre Stellungnahmen übermittelt.

(5) Nach Abschluss der zweiten Anhörungsphase haben die
Sozialpartner der Kommission nicht mitgeteilt, dass sie
den Prozess in Gang setzen wollen, der zum Abschluss
einer Vereinbarung führen kann.

(6) Der auf Gemeinschaftsebene wie auch auf nationaler
Ebene bestehende rechtliche Rahmen, durch den eine
Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Unternehmens-
abläufe und in Entscheidungen, die die Beschäftigten
betreffen, sichergestellt werden soll, konnte nicht immer

verhindern, dass Arbeitnehmer betreffende schwerwie-
gende Entscheidungen getroffen und bekannt gemacht
wurden, ohne dass zuvor angemessene Informations-
und Anhörungsverfahren durchgeführt worden wären.

(7) Die Stärkung des Dialogs und die Schaffung eines Klimas
des Vertrauens im Unternehmen sind notwendig, um
Risiken frühzeitig zu erkennen, bei gleichzeitiger Absi-
cherung der Arbeitnehmer die Arbeitsorganisation flexi-
bler zu gestalten und den Zugang der Arbeitnehmer zur
Fortbildung im Unternehmen zu fördern, die Arbeit-
nehmer für die Notwendigkeit von Anpassungen zu
sensibilisieren, die Bereitschaft der Arbeitnehmer zur
Teilnahme an Maßnahmen und Aktionen zur Verbesse-
rung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, die
Arbeitnehmer stärker in die Unternehmensabläufe und
in die Gestaltung der Zukunft des Unternehmens einzu-
beziehen und dessen Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

(8) Es ist insbesondere notwendig, die Unterrichtung und
Anhörung zu Beschäftigungssituation und wahrscheinli-
cher Beschäftigungsentwicklung im Unternehmen und
— für den Fall, dass die vom Arbeitgeber vorgenom-
mene Bewertung auf eine potentielle Bedrohung der
Beschäftigung im Unternehmen schließen lässt — zu
etwaigen geplanten antizipativen Maßnahmen, insbeson-
dere in den Bereichen Ausbildung und Qualifizierung
der Arbeitnehmer, zu fördern und zu intensivieren, um
so mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden oder
ihre Konsequenzen abzumildern und die Beschäftigungs-
fähigkeit und Anpassungsfähigkeit der möglicherweise
betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern.

(9) Eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer ist eine Vorbedingung für die erfolgreiche
Bewältigung der Umstrukturierungsprozesse und für
eine erfolgreiche Anpassung der Unternehmen an die im
Zuge der Globalisierung der Wirtschaft — insbesondere
durch die Entstehung neuer Formen der Arbeitsorganisa-
tion — geschaffenen neuen Bedingungen.

(10) Die Gemeinschaft hat eine Beschäftigungsstrategie
entwickelt, die sie nun umsetzt und in deren Mittelpunkt
die Begriffe „Antizipation“, „Prävention“ und „Beschäfti-
gungsfähigkeit“ stehen, wobei diese zentralen Konzepte
in sämtliche staatlichen Maßnahmen integriert werden
sollen, mit denen positive Beschäftigungseffekte erzielt
werden können, einschließlich der Maßnahmen
einzelner Unternehmen; dies soll durch einen Ausbau
des sozialen Dialogs geschehen, damit bei der Förderung
des Wandels das übergeordnete Ziel der Beschäftigungs-
sicherung im Auge behalten wird.

(1) ABl. C 2 vom 5.1.1999, S. 3.
(2) ABl. C 258 vom 10.9.1999, S. 24.
(3) ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 58.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. April 1999

(ABl. C 219 vom 30.7.1999, S. 223), bestätigt am 16. September
1999 (ABl. C 54 vom 25.2.2000, S. 55), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 27. Juli 2001 (ABl. C 307 vom 31.10.2001, S. 16)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2001
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 5. Februar 2002 und Beschluss des Rates vom 18.
Februar 2002.
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(11) Die weitere Entwicklung des Binnenmarktes muss sich
harmonisch vollziehen, unter Wahrung der grundle-
genden Werte, auf denen unsere Gesellschaften basieren,
und in einer Art und Weise, die sicherstellt, dass die
wirtschaftliche Entwicklung allen Bürgern gleichermaßen
zugute kommt.

(12) Der Eintritt in die dritte Phase der Wirtschafts- und
Währungsunion hat europaweit eine Verstärkung und
Beschleunigung des Wettbewerbsdrucks bewirkt. Dies
macht weitergehende begleitende Maßnahmen auf
einzelstaatlicher Ebene erforderlich.

(13) Der auf Gemeinschaftsebene und auf nationaler Ebene
bestehende Rechtsrahmen für Unterrichtung und Anhö-
rung der Arbeitnehmer ist häufig allzu sehr darauf
ausgerichtet, Wandlungsprozesse im Nachhinein zu
verarbeiten, vernachlässigt dabei die wirtschaftlichen
Implikationen von Entscheidungen und stellt nicht wirk-
lich auf eine „Antizipation“ der Beschäftigungsentwick-
lung im Unternehmen oder auf eine „Prävention“ von
Risiken ab.

(14) Die Gesamtheit der politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und rechtlichen Entwicklungen macht eine
Anpassung des bestehenden Rechtsrahmens erforderlich,
der das rechtliche und praktische Instrumentarium zur
Wahrnehmung des Rechtes auf Unterrichtung und
Anhörung vorsieht.

(15) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben nationale Rege-
lungen, wonach die konkrete Wahrnehmung dieses
Rechts eine kollektive Willensbekundung vonseiten der
Rechtsinhaber erfordert.

(16) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben Regelungen, die
Bestimmungen über die direkte Mitwirkung der Arbeit-
nehmer enthalten, solange diese sich in jedem Fall dafür
entscheiden können, das Recht auf Unterrichtung und
Anhörung über ihre Vertreter wahrzunehmen.

(17) Da die oben dargelegten Ziele der in Betracht gezogenen
Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht werden können, weil es das Ziel ist,
einen Rahmen für die Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer zu schaffen, der dem oben beschriebenen
neuen europäischen Kontext gerecht wird, und da die
Ziele daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der
geplanten Maßnahmen besser auf Gemeinschaftsebene
verwirklicht werden können, kann die Gemeinschaft im
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen ergreifen. Im
Einklang mit dem in demselben Artikel genannten
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinaus.

(18) Dieser allgemeine Rahmen zielt auf die Festlegung von
Mindestvorschriften ab, die überall in der Gemeinschaft
Anwendung finden, und er darf die Mitgliedstaaten nicht
daran hindern, für die Arbeitnehmer günstigere
Vorschriften vorzusehen.

(19) Dieser allgemeine Rahmen muss ferner auf administra-
tive, finanzielle und rechtliche Auflagen verzichten, die
die Gründung und Entwicklung kleiner und mittlerer
Unternehmen behindern könnten. Daher erscheint es
sinnvoll, den Anwendungsbereich dieser Richtlinie je
nach Wahl der Mitgliedstaaten auf Unternehmen mit
mindestens 50 Beschäftigten oder auf Betriebe mit
mindestens 20 Beschäftigten zu beschränken.

(20) Dies gilt unter Berücksichtigung und unbeschadet
anderer nationaler Maßnahmen und Praktiken zur Förde-
rung des sozialen Dialogs in Unternehmen, die nicht
unter diese Richtlinie fallen, und in öffentlichen Verwal-
tungen.

(21) Übergangsweise sollten jedoch Mitgliedstaaten, in denen
keine gesetzliche Regelung über die Unterrichtung und
Anhörung von Arbeitnehmern oder Arbeitnehmervertre-
tungen besteht, die Möglichkeit haben, den Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie im Hinblick auf die
Anzahl der Arbeitnehmer weitergehend zu beschränken.

(22) Der gemeinschaftliche Rahmen für die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmer sollte die Belastung der
Unternehmen oder Betriebe auf ein Mindestmaß
begrenzen, zugleich aber auch die wirksame Ausübung
der eingeräumten Rechte gewährleisten.

(23) Das mit der Richtlinie verfolgte Ziel soll durch Festle-
gung eines allgemeinen Rahmens erreicht werden, der
die Grundsätze, Begriffe und Modalitäten der Unterrich-
tung und Anhörung definiert. Es obliegt den Mitglied-
staaten, diesen Rahmen auszufüllen, an die jeweiligen
einzelstaatlichen Gegebenheiten anzupassen und dabei
gegebenenfalls den Sozialpartnern eine maßgebliche
Rolle zuzuweisen, die es diesen ermöglicht, ohne jeden
Zwang auf dem Wege einer Vereinbarung Modalitäten
für die Unterrichtung und Anhörung festzulegen, die
ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen am besten
gerecht werden.

(24) Es empfiehlt sich, gewisse Besonderheiten, die in den
Rechtsvorschriften einiger Mitgliedstaaten im Bereich der
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
bestehen, unberührt zu lassen; gedacht ist hier an spezi-
elle Regelungen für Unternehmen oder Betriebe, die poli-
tischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karita-
tiven, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstle-
rischen Bestimmungen oder Zwecken der Berichterstat-
tung oder Meinungsäußerung dienen.

(25) Die Unternehmen oder Betriebe sollten vor der Verbrei-
tung bestimmter besonders sensibler Informationen
geschützt werden.

(26) Unternehmer sollten das Recht haben, auf eine Unter-
richtung und Anhörung zu verzichten, wenn dies dem
Unternehmen oder Betrieb schwerwiegenden Schaden
zufügen würde oder wenn sie unverzüglich einer Anord-
nung nachkommen müssen, die von einer Kontroll- oder
Aufsichtsbehörde an sie gerichtet wurde.

(27) Unterrichtung und Anhörung bringen Rechte und
Pflichten für die Sozialpartner auf Unternehmens- oder
Betriebsebene mit sich.
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(28) Im Falle eines Verstoßes gegen die aus dieser Richtlinie
folgenden Verpflichtungen müssen administrative oder
rechtliche Verfahren sowie Sanktionen, die im Verhältnis
zur Schwere des Vergehens wirksam, angemessen und
abschreckend sind, angewandt werden.

(29) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben sollten die spezi-
fischeren Bestimmungen der Richtlinie 98/59/EG des
Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (1)
und der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März
2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen,
Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen (2).

(30) Sonstige Unterrichtungs- und Anhörungsrechte
einschließlich derjenigen, die sich aus der Richtlinie 94/
45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die
Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmens-
gruppen (3) ergeben, sollten von der vorliegenden Richt-
linie unberührt bleiben.

(31) Die Durchführung dieser Richtlinie sollte nicht als
Rechtfertigung für eine Beeinträchtigung des allgemeinen
Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in dem von ihr abge-
deckten Bereich benutzt werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Grundsätze

(1) Ziel dieser Richtlinie ist die Festlegung eines allgemeinen
Rahmens mit Mindestvorschriften für das Recht auf Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer von in der Gemein-
schaft ansässigen Unternehmen oder Betrieben.

(2) Die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung
werden gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Praktiken im
Bereich der Arbeitsbeziehungen so gestaltet und angewandt,
dass ihre Wirksamkeit gewährleistet ist.

(3) Die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung
werden vom Arbeitgeber und von den Arbeitnehmervertretern
im Geiste der Zusammenarbeit und unter gebührender Beach-
tung ihrer jeweiligen Rechte und gegenseitigen Verpflichtungen
festgelegt bzw. durchgeführt, wobei sowohl den Interessen des
Unternehmens oder Betriebs als auch den Interessen der Arbeit-
nehmer Rechnung zu tragen ist.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Unternehmen“ ein öffentliches oder privates Unternehmen,
das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig davon,
ob es einen Erwerbszweck verfolgt oder nicht, und das im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ansässig ist;

b) „Betrieb“ eine gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten definierte Unternehmensein-
heit, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig ist
und in der kontinuierlich unter Einsatz personeller und
materieller Ressourcen eine wirtschaftliche Tätigkeit
ausgeübt wird;

c) „Arbeitgeber“ die natürliche oder juristische Person, die
entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten Partei der Arbeitsverträge oder Arbeitsver-
hältnisse mit den Arbeitnehmern ist;

d) „Arbeitnehmer“ eine Person, die in dem betreffenden
Mitgliedstaat als Arbeitnehmer aufgrund des einzelstaatli-
chen Arbeitsrechts und entsprechend den einzelstaatlichen
Gepflogenheiten geschützt ist;

e) „Arbeitnehmervertreter“ die nach den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten vorgesehenen
Vertreter der Arbeitnehmer;

f) „Unterrichtung“ die Übermittlung von Informationen durch
den Arbeitgeber an die Arbeitnehmervertreter, um ihnen
Gelegenheit zur Kenntnisnahme und Prüfung der behan-
delten Frage zu geben;

g) „Anhörung“ die Durchführung eines Meinungsaustauschs
und eines Dialogs zwischen Arbeitnehmervertretern und
Arbeitgeber.

Artikel 3

Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt je nach Entscheidung der Mitglied-
staaten:

a) für Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitnehmern in
einem Mitgliedstaat oder

b) für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitnehmern in einem
Mitgliedstaat.

Die Mitgliedstaaten bestimmen, nach welcher Methode die
Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl errechnet werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können — unter Einhaltung der in
dieser Richtlinie festgelegten Grundsätze und Ziele – spezifische
Bestimmungen für Unternehmen oder Betriebe vorsehen, die
unmittelbar und überwiegend politischen, koalitionspolitischen,
konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen
oder künstlerischen Bestimmungen oder Zwecken der Bericht-
erstattung oder Meinungsäußerung dienen, falls das innerstaat-
liche Recht Bestimmungen dieser Art zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits enthält.

(3) Die Mitgliedstaaten können durch Erlass besonderer
Bestimmungen für die Besatzung von Hochseeschiffen von
dieser Richtlinie abweichen.

(1) ABl. L 225 vom 12.8.1998, S. 16.
(2) ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16.
(3) ABl. L 254 vom 30.9.1994, S. 64. Richtlinie geändert durch die

Richtlinie 97/74/EG (ABl. L 10 vom 16.1.1998, S. 22).
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Artikel 4

Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung

(1) Im Einklang mit den in Artikel 1 dargelegten Grund-
sätzen und unbeschadet etwaiger geltender einzelstaatlicher
Bestimmungen und/oder Gepflogenheiten, die für die Arbeit-
nehmer günstiger sind, bestimmen die Mitgliedstaaten entspre-
chend diesem Artikel im Einzelnen, wie das Recht auf Unter-
richtung und Anhörung auf der geeigneten Ebene wahrge-
nommen wird.

(2) Unterrichtung und Anhörung umfassen

a) die Unterrichtung über die jüngste Entwicklung und die
wahrscheinliche Weiterentwicklung der Tätigkeit und der
wirtschaftlichen Situation des Unternehmens oder des
Betriebs;

b) die Unterrichtung und Anhörung zu Beschäftigungssitua-
tion, Beschäftigungsstruktur und wahrscheinlicher Beschäfti-
gungsentwicklung im Unternehmen oder Betrieb sowie zu
gegebenenfalls geplanten antizipativen Maßnahmen, insbe-
sondere bei einer Bedrohung für die Beschäftigung;

c) die Unterrichtung und Anhörung zu Entscheidungen, die
wesentliche Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der
Arbeitsverträge mit sich bringen können, einschließlich
solcher, die Gegenstand der in Artikel 9 Absatz 1 genannten
Gemeinschaftsbestimmungen sind.

(3) Die Unterrichtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in einer
Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck
angemessen sind und es insbesondere den Arbeitnehmervertre-
tern ermöglichen, die Informationen angemessen zu prüfen
und gegebenenfalls die Anhörung vorzubereiten.

(4) Die Anhörung erfolgt

a) zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen
Ausgestaltung, die dem Zweck angemessen sind;

b) auf der je nach behandeltem Thema relevanten Leitungs-
und Vertretungsebene;

c) auf der Grundlage der vom Arbeitgeber gemäß Artikel 2
Buchstabe f) zu liefernden Informationen und der Stellung-
nahme, zu der die Arbeitnehmervertreter berechtigt sind;

d) in einer Weise, die es den Arbeitnehmervertretern gestattet,
mit dem Arbeitgeber zusammenzukommen und eine mit
Gründen versehene Antwort auf ihre etwaige Stellungnahme
zu erhalten;

e) mit dem Ziel, eine Vereinbarung über die in Absatz 2
Buchstabe c) genannten Entscheidungen, die unter die
Leitungsbefugnis des Arbeitgebers fallen, zu erreichen.

Artikel 5

Unterrichtung und Anhörung auf der Grundlage einer
Vereinbarung

Die Mitgliedstaaten können es den Sozialpartnern auf geeig-
neter Ebene, einschließlich Unternehmens- oder Betriebsebene,
überlassen, nach freiem Ermessen und zu jedem beliebigen
Zeitpunkt im Wege einer ausgehandelten Vereinbarung die
Modalitäten für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-
nehmer festzulegen. Diese Vereinbarungen und zu dem in

Artikel 11 festgelegten Zeitpunkt bestehende Vereinbarungen
sowie nachfolgende Verlängerungen derartiger Vereinbarungen
können unter Wahrung der in Artikel 1 genannten Grundsätze
und unter von den Mitgliedstaaten festzulegenden Bedingungen
und Beschränkungen Bestimmungen vorsehen, die von den in
Artikel 4 vorgesehenen Bestimmungen abweichen.

Artikel 6

Vertrauliche Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass es gemäß den in den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten Bedingungen
und Beschränkungen den Arbeitnehmervertretern und den
etwaigen sie unterstützenden Sachverständigen nicht gestattet
ist, ihnen im berechtigten Interesse der Unternehmen oder
Betriebe ausdrücklich als vertraulich mitgeteilte Informationen
an Arbeitnehmer oder Dritte weiterzugeben. Diese Verpflich-
tung besteht unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und auch
noch nach Ablauf ihres Mandats. Ein Mitgliedstaat kann es
Arbeitnehmervertretern oder sie unterstützenden Personen
jedoch gestatten, vertrauliche Informationen an Arbeitnehmer
und Dritte weiterzugeben, die zur Vertraulichkeit verpflichtet
sind.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Arbeitgeber in
besonderen Fällen und unter Beachtung der in den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften festgelegten Bedingungen und
Beschränkungen nicht verpflichtet ist, eine Unterrichtung
vorzunehmen oder eine Anhörung durchzuführen, wenn diese
Unterrichtung oder Anhörung nach objektiven Kriterien die
Tätigkeit des Unternehmens oder Betriebs erheblich beeinträch-
tigen oder dem Unternehmen oder Betrieb schaden könnte.

(3) Unbeschadet bestehender einzelstaatlicher Verfahren
sehen die Mitgliedstaaten Rechtsbehelfsverfahren auf dem
Verwaltungsweg oder vor Gericht vor, falls gemäß den
Absätzen 1 und 2 der Arbeitgeber Vertraulichkeit verlangt oder
die Informationen verweigert. Sie können ferner Verfahren
vorsehen, die dazu bestimmt sind, die Vertraulichkeit der
betreffenden Informationen zu wahren.

Artikel 7

Schutz der Arbeitnehmervertreter

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Arbeitnehmer-
vertreter bei der Ausübung ihrer Funktion einen ausreichenden
Schutz und ausreichende Sicherheiten genießen, die es ihnen
ermöglichen, die ihnen übertragenen Aufgaben in angemes-
sener Weise wahrzunehmen.

Artikel 8

Durchsetzung der Rechte

(1) Für den Fall der Nichteinhaltung dieser Richtlinie durch
den Arbeitgeber oder durch die Arbeitnehmervertreter sehen
die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen vor. Sie sorgen
insbesondere dafür, dass es geeignete Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren gibt, mit deren Hilfe die Erfüllung der sich
aus dieser Richtlinie ergebenden Verpflichtungen durchgesetzt
werden kann.
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(2) Die Mitgliedstaaten sehen angemessene Sanktionen vor,
die im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie durch den
Arbeitgeber oder durch die Arbeitnehmervertreter Anwendung
finden; die Sanktionen müssen wirksam, angemessen und
abschreckend sein.

Artikel 9

Zusammenhang zwischen dieser Richtlinie und anderen
gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Bestimmungen

(1) Diese Richtlinie lässt die in Artikel 2 der Richtlinie 98/
59/EG und in Artikel 7 der Richtlinie 2001/23/EG vorgese-
henen spezifischen Informations- und Konsultationsverfahren
unberührt.

(2) Diese Richtlinie lässt die gemäß den Richtlinien 94/
45/EG und 97/74/EG erlassenen Vorschriften unberührt.

(3) Diese Richtlinie lässt andere im einzelstaatlichen Recht
vorgesehene Unterrichtungs-, Anhörungs- und Mitbestim-
mungsrechte unberührt.

(4) Die Durchführung dieser Richtlinie darf nicht als Recht-
fertigung für Rückschritte hinter den bereits in den einzelnen
Mitgliedstaaten erreichten Stand des allgemeinen Niveaus des
Arbeitnehmerschutzes in den von ihr abgedeckten Bereichen
benutzt werden.

Artikel 10

Übergangsbestimmungen

Ungeachtet des Artikels 3 kann ein Mitgliedstaat, in dem zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie weder eine allge-
meine und unbefristete gesetzliche Regelung über die Unter-
richtung und Anhörung von Arbeitnehmern noch eine allge-
meine und unbefristete gesetzliche Regelung über die Arbeit-
nehmervertretung am Arbeitsplatz besteht, die es den Arbeit-
nehmern gestattet, sich für diesen Zweck vertreten zu lassen,
die Anwendung der einzelstaatlichen Bestimmungen zur
Umsetzung dieser Richtlinie

a) bis zum 23. März 2007 auf Unternehmen mit mindestens
150 Arbeitnehmern oder Betriebe mit mindestens 100
Arbeitnehmern beschränken und

b) während des Jahres nach dem in Buchstabe a) genannten
Zeitpunkt auf Unternehmen mit mindestens 100 Arbeitneh-
mern oder Betriebe mit mindestens 50 Arbeitnehmern
beschränken.

Artikel 11

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens
zum 23. März 2005 nachzukommen, oder stellen sicher, dass
die Sozialpartner bis zu diesem Zeitpunkt mittels Vereinba-
rungen die erforderlichen Bestimmungen einführen; dabei
haben die Mitgliedstaaten alle notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die in
dieser Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erreicht werden.
Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

Artikel 12

Überprüfung durch die Kommission

Spätestens am 23. März 2007 überprüft die Kommission im
Benehmen mit den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern auf
Gemeinschaftsebene die Anwendung dieser Richtlinie, um
erforderlichenfalls entsprechende Änderungen vorzuschlagen.

Artikel 13

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 14

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 11. März 2002.

In Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident

P. COX

In Namen des Rates

Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES UND DER
KOMMISSION

zur Vertretung der Arbeitnehmer

„Im Hinblick auf die Vertretung der Arbeitnehmer verweisen das Europäische Parlament, der Rat und die
Kommission auf die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 8. Juni 1994 in den
Rechtssachen C-382/92 (Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen)
und C-383/92 (Massenentlassungen).“
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RICHTLINIE 2002/15/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. März 2002

zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports
ausüben

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 und Artikel 137
Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 16. Januar 2002
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates
vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr (4)
wurden gemeinsame Regeln für die Lenk- und Ruhe-
zeiten von Fahrern festgelegt. Andere Aspekte der
Arbeitszeit im Straßenverkehr werden von der
genannten Verordnung nicht erfasst.

(2) Die Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November
1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung (5) ermöglicht die Annahme spezifischerer
Vorschriften für die Arbeitszeitgestaltung. Angesichts
ihres sektorspezifischen Charakters haben die Bestim-
mungen der vorliegenden Richtlinie nach Artikel 14 der
Richtlinie 93/104/EG Vorrang vor jener Richtlinie.

(3) Trotz intensiver Verhandlungen zwischen den Sozial-
partnern konnte keine Einigung hinsichtlich des im Stra-
ßenverkehr tätigen Fahrpersonals erzielt werden.

(4) Daher muss eine Reihe spezifischerer Vorschriften zur
Arbeitszeit im Straßenverkehr erstellt werden, die darauf
abzielen, die Straßenverkehrssicherheit sowie den Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der betreffenden
Personen zu gewährleisten.

(5) Da die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden können und daher wegen ihres Umfangs oder
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht
werden können, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiari-
tätsprinzip tätig werden. Im Einklang mit dem in
demselben Artikel niedergelegten Verhältnismäßigkeits-

prinzip geht diese Richtlinie nicht über das zur Errei-
chung dieser Ziele notwendige Maß hinaus.

(6) Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie erfasst
ausschließlich das von einem Verkehrsunternehmen mit
Sitz in einem Mitgliedstaat beschäftigte Fahrpersonal, das
Straßenverkehrstätigkeiten im Sinne der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 oder ansonsten des Europäischen
Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR)
nachgeht.

(7) Es ist klarzustellen, dass Fahrpersonal, das vom Anwen-
dungsbereich der vorliegenden Richtlinie ausgeschlossen
ist, mit Ausnahme der selbständigen Kraftfahrer, den
Mindestschutz genießt, der in der Richtlinie 93/104/EG
vorgesehen ist. Dieser Mindestschutz umfasst die beste-
henden Bestimmungen über ausreichende Ruhezeiten,
die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit,
den Jahresurlaub und bestimmte grundlegende
Vorschriften für Nachtarbeit, insbesondere Untersu-
chungen des Gesundheitszustandes.

(8) Da selbständige Kraftfahrer vom Anwendungsbereich
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 erfasst, vom
Anwendungsbereich der Richtlinie 93/104/EG jedoch
ausgenommen sind, sollten diese Kraftfahrer gemäß den
Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 1 vom Anwen-
dungsbereich der vorliegenden Richtlinie vorläufig
ausgenommen werden.

(9) Die Begriffsbestimmungen dieser Richtlinie dürfen
andere gemeinschaftsrechtliche Regelungen der Arbeits-
zeit nicht präjudizieren.

(10) Zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr, zur
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen und zur
Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit des unter
diese Richtlinie fallenden Fahrpersonals sollten diese
Personen genau wissen, welche Zeiten für Tätigkeiten im
Straßenverkehr als Arbeitszeiten gelten und welche
Zeiten hiervon ausgenommen sind und als Pausen, als
Ruhezeiten oder als Bereitschaftszeiten gelten. Diesem
Personenkreis sollten tägliche und wöchentliche
Mindestruhezeiten sowie angemessene Ruhepausen
gewährt werden. Ferner muss eine Höchstgrenze für die
wöchentliche Arbeitszeit festgelegt werden.

(11) Untersuchungen zeigen, dass der menschliche Orga-
nismus während der Nacht besonders empfindlich auf
Störungen in seiner Umgebung und auf bestimmte belas-
tende Formen der Arbeitsorganisation reagiert und dass
über lange Zeit währende Nachtarbeit für die Gesundheit
der Arbeitnehmer nachteilig sein und ihre Sicherheit
sowie die Straßenverkehrssicherheit ganz allgemein
gefährden kann.

(1) ABl. C 43 vom 17.2.1999, S. 4.
(2) ABl. C 138 vom 18.5.1999, S. 33.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. April 1999

(ABl. C 219 vom 30.7.1999, S. 235), bestätigt am 6. Mai 1999
(ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 270), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 23. März 2001 (ABl. C 142 vom 15.5.2001, S. 24) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2001 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen Parla-
ments vom 5. Februar 2002 und Beschluss des Rates vom 18.
Februar 2002.

(4) ABl. L 370 vom 31.12.1985, S. 1.
(5) ABl. L 307 vom 13.12.1993, S. 18. Richtlinie zuletzt geändert

durch die Richtlinie 2000/34/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 195 vom 1.8.2000, S. 41).
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(12) Infolgedessen müssen die Zeiten, in denen Nachtarbeit
geleistet wird, eingeschränkt werden, und es ist dafür zu
sorgen, dass Berufskraftfahrer, die Nachtarbeit leisten,
einen angemessen Ausgleich für ihre Tätigkeit erhalten
und in ihren beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten
nicht benachteiligt werden.

(13) Die Arbeitgeber sollten Aufzeichnungen über Über-
schreitungen der durchschnittlichen wöchentlichen
Höchstarbeitszeit für Fahrpersonal führen.

(14) Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85
in Bezug auf die Lenkzeiten im innerstaatlichen und
grenzüberschreitenden Personenverkehr, mit Ausnahme
des Linienverkehrs, sollten weiterhin gelten.

(15) Die Kommission sollte die Umsetzung dieser Richtlinie
überwachen, die Entwicklungen auf diesem Gebiet in
den Mitgliedstaaten verfolgen und dem Europäischen
Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht
über die Anwendung der Vorschriften sowie über die
Auswirkungen der Bestimmungen zur Nachtarbeit
vorlegen.

(16) Die Mitgliedstaaten oder, je nach Lage des Falls, die
Sozialpartner müssen die Möglichkeit haben,
Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen dieser Richt-
linie zu beschließen. Im Falle einer Ausnahme sollten
jedoch den betroffenen Arbeitnehmern in der Regel
Ausgleichsruhezeiten gewährt werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist es, Mindestvorschriften für die
Gestaltung der Arbeitszeit festzulegen, um die Sicherheit und
die Gesundheit der Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des
Straßentransports ausüben, verstärkt zu schützen, die Sicher-
heit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Wettbewerbsbedin-
gungen einander stärker anzugleichen.

Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für das Fahrpersonal von Unter-
nehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat, das im Straßenverkehr
im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder ansonsten
des AETR-Übereinkommens tätig ist.

Unbeschadet der Bestimmungen im folgenden Unterabsatz
findet die vorliegende Richtlinie auf die selbständigen Kraft-
fahrer ab dem 23. März 2009 Anwendung.

Spätestens 2 Jahre vor diesem Datum legt die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Dieser
Bericht untersucht die Auswirkungen des Ausschlusses selb-
ständiger Kraftfahrer vom Geltungsbereich der Richtlinie auf
die Straßenverkehrssicherheit, die Wettbewerbsbedingungen
und die Berufsstruktur sowie soziale Aspekte. Die Bedingungen
in jedem einzelnen Mitgliedstaat mit Blick auf die Struktur des
Transportgewerbes und Arbeitsbedingungen der im Straßen-
transport Tätigen werden berücksichtigt. Auf der Grundlage
dieses Berichts legt die Kommission einen Vorschlag mit dem
Ziel vor, um gegebenenfalls entweder

— die Bedingungen für die Einbeziehung selbständiger Kraft-
fahrer in den Geltungsbereich dieser Richtlinie mit Blick auf
bestimmte selbständige Kraftfahrer festzulegen, die nicht im
Straßenverkehr in anderen Mitgliedstaaten tätig sind und
die aus objektiven Gründen lokalen Beschränkungen unter-
liegen, beispielsweise Standort in Randlage, große Inlands-
entfernungen und ein besonders starker Wettbewerb, oder

— die selbständigen Kraftfahrer nicht in den Anwendungsbe-
reich dieser Richtlinie aufzunehmen.

(2) Für das Fahrpersonal, das vom Anwendungsbereich
dieser Richtlinie ausgeschlossen ist, gilt die Richtlinie 93/
104/EG.

(3) Soweit diese Richtlinie spezifischere Vorschriften für das
Fahrpersonal im Straßenverkehr enthält, hat sie gemäß Artikel
14 der Richtlinie 93/104/EG Vorrang vor den einschlägigen
Bestimmungen jener Richtlinie.

(4) Diese Richtlinie ergänzt die Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 3820/85 und erforderlichenfalls des AETR-
Übereinkommens, die Vorrang vor den Bestimmungen dieser
Richtlinie haben.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Arbeitszeit“ ist

1. bei Fahrpersonal: die Zeitspanne zwischen Arbeitsbeginn
und Arbeitsende, während der der Beschäftigte an seinem
Arbeitsplatz ist, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht,
und während der er seine Funktion oder Tätigkeit
ausübt, d. h.
— die Zeit sämtlicher Tätigkeiten im Straßenverkehr.

Diese Tätigkeiten umfassen insbesondere Folgendes:
i) Fahren,
ii) Be- und Entladen,
iii) Hilfe beim Ein- und Aussteigen der Fahrgäste,
iv) Reinigung und technische Wartung,
v) alle anderen Arbeiten, die dazu dienen, die
Sicherheit des Fahrzeugs, der Ladung und der
Fahrgäste zu gewährleisten bzw. die gesetzlichen
oder behördlichen Formalitäten die einen
direkten Zusammenhang mit der gerade ausge-
führten spezifischen Transporttätigkeit aufweisen,
zu erledigen; hierzu gehören auch: Überwachen
des Beladens/Entladens, Erledigung von Formali-
täten im Zusammenhang mit Polizei, Zoll,
Einwanderungsbehörden usw.;

— die Zeiten, während deren das Fahrpersonal nicht frei
über seine Zeit verfügen kann und sich an seinem
Arbeitsplatz bereithalten muss, seine normale Arbeit
aufzunehmen, wobei es bestimmte mit dem Dienst
verbundene Aufgaben ausführt, insbesondere
während der Zeit des Wartens auf das Be- und
Entladen, wenn deren voraussichtliche Dauer nicht
im Voraus bekannt ist, d. h. entweder vor der
Abfahrt bzw. unmittelbar vor dem tatsächlichen
Beginn des betreffenden Zeitraums oder gemäß den
allgemeinen zwischen den Sozialpartnern ausgehan-
delten und/oder durch die Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen.
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2. bei selbständigen Kraftfahrern gilt die gleiche Definition:
Zeitspanne zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende, in
der sich der selbständige Kraftfahrer an seinem Arbeits-
platz befindet, dem Kunden zur Verfügung steht, und
während deren er seine Funktionen oder Tätigkeiten
ausübt; dies umfasst nicht allgemeine administrative
Tätigkeiten, die keinen direkten Zusammenhang mit der
gerade ausgeführten spezifischen Transporttätigkeit
aufweisen.

Nicht zur Arbeitszeit gerechnet werden die Ruhepausen
gemäß Artikel 5, die Ruhezeiten gemäß Artikel 6 sowie
unbeschadet der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten oder
der Vereinbarungen der Sozialpartner, nach denen derartige
Zeiten ausgeglichen oder begrenzt werden, die Bereitschafts-
zeit gemäß Buchstabe b) des vorliegenden Artikels.

b) „Bereitschaftszeit“

— andere Zeiten als Ruhepausen und Ruhezeiten, in denen
das Fahrpersonal nicht verpflichtet ist, an seinem
Arbeitsplatz zu bleiben, in denen es sich jedoch in
Bereitschaft halten muss, um etwaigen Anweisungen zur
Aufnahme oder Wiederaufnahme der Fahrtätigkeit oder
zur Ausführung anderer Arbeiten Folge zu leisten. Als
Bereitschaftszeit gelten insbesondere die Zeiten, in denen
das Fahrpersonal ein Fahrzeug während der Beförderung
auf einer Fähre oder mit einem Zug begleitet sowie
Wartezeiten an den Grenzen und infolge von Fahrver-
boten.

Diese Zeiten und ihre voraussichtliche Dauer müssen
dem Fahrpersonal im Voraus bekannt sein, d. h.
entweder vor der Abfahrt bzw. unmittelbar vor dem
tatsächlichen Beginn des betreffenden Zeitraums oder
gemäß den allgemeinen zwischen den Sozialpartnern
ausgehandelten und/oder durch die Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen;

— für Fahrpersonal, das sich beim Fahren abwechselt, die
Zeit, die während der Fahrt neben dem Fahrer oder in
einer Schlafkabine verbracht wird;

c) „Arbeitsplatz“

— den Standort der Hauptniederlassung des Unternehmens,
für das die Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des
Straßentransports ausüben, tätig sind, und seine
verschiedenen Zweigniederlassungen, ob sie nun mit
seinem Geschäftssitz oder seiner Hauptniederlassung
zusammenfallen oder nicht;

— das Fahrzeug, das die Personen, die Fahrtätigkeiten im
Bereich des Straßentransports ausüben, bei ihrer Tätig-
keit benutzen und

— jeden anderen Ort, an dem die mit der Beförderung
verbundenen Tätigkeiten ausgeführt werden;

d) „Fahrpersonal“ alle Arbeitnehmer, einschließlich Prakti-
kanten und Auszubildende, die im Dienst eines Unterneh-
mens, das auf Rechnung Dritter oder auf eigene Rechnung
Fahrgäste oder Waren im Straßenverkehr befördert, eine
Fahrtätigkeit ausüben;

e) „selbständiger Kraftfahrer“ alle Personen, deren berufliche
Tätigkeit hauptsächlich darin besteht, mit Gemeinschaftsli-
zenz oder einer anderen berufsspezifischen Beförderungser-
mächtigung gewerblich im Sinne des Gemeinschaftsrechts,
Fahrgäste oder Waren im Straßenverkehr zu befördern, die
befugt sind, auf eigene Rechnung zu arbeiten, und die nicht

durch einen Arbeitsvertrag oder ein anderes arbeitsrechtli-
ches Abhängigkeitsverhältnis an einen Arbeitgeber
gebunden sind, die über den erforderlichen freien Gestal-
tungsspielraum für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit
verfügen, deren Einkünfte direkt von den erzielten
Gewinnen abhängen und die die Freiheit haben, als Einzelne
oder durch eine Zusammenarbeit zwischen selbständigen
Kraftfahrern Geschäftsbeziehungen zu mehreren Kunden zu
unterhalten.

Für die Zwecke dieser Richtlinie unterliegen Fahrer, die diese
Kriterien nicht erfüllen, den gleichen Verpflichtungen, und
genießen die gleichen Rechte, wie sie diese Richtlinie für
Fahrpersonal vorsieht.

f) „Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentrans-
ports ausüben Fahrpersonal“ oder selbständige Kraftfahrer;

g) „Woche“ den Zeitraum von Montag 00.00 Uhr bis Sonntag
24.00 Uhr;

h) „Nachtzeit“ jede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
festgelegte Zeitspanne von mindestens vier Stunden in der
Zeit zwischen 00.00 Uhr und 7.00 Uhr;

i) „Nachtarbeit“ jede Arbeit, die während der Nachtzeit ausge-
führt wird.

Artikel 4

Wöchentliche Höchstarbeitszeit

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
damit Folgendes gewährleistet ist:

a) Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit darf 48
Stunden nicht überschreiten. Die wöchentliche Höchstar-
beitszeit kann bis zu 60 Stunden betragen, sofern der
Wochendurchschnitt in einem Zeitraum von vier Monaten
48 Stunden nicht übersteigt. Artikel 6 Absatz 1 Unterab-
sätze 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder
erforderlichenfalls Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 4 des
AETR-Übereinkommens haben Vorrang vor den Bestim-
mungen dieser Richtlinie, sofern die betroffenen Fahrer eine
durchschnittliche Arbeitszeit von 48 Stunden pro Woche in
einem Zeitraum von vier Monaten nicht überschreiten.

b) Die Arbeitszeiten bei verschiedenen Arbeitgebern werden
zusammengerechnet. Der Arbeitgeber fordert das Fahrper-
sonal schriftlich auf, ihm eine Aufstellung der bei einem
anderen Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Das
Fahrpersonal legt diese Angaben schriftlich vor.

Artikel 5

Ruhepausen

(1) Unbeschadet des Schutzes, der durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 oder ansonsten durch das AETR-Überein-
kommen gewährleistet wird, treffen die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Maßnahmen, damit Personen, die Fahrtätigkeiten
im Bereich des Straßentransports ausüben, unbeschadet der
Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 1 auf keinen Fall länger
als sechs Stunden hintereinander ohne Ruhepausen arbeiten.
Die Arbeit ist durch eine Ruhepause von mindestens 30
Minuten bei einer Gesamtarbeitszeit von sechs bis neun
Stunden und von mindestens 45 Minuten bei einer Gesamtar-
beitszeit von mehr als neun Stunden zu unterbrechen.
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(2) Die Ruhepausen können in Pausen von einer Mindest-
dauer von je 15 Minuten aufgeteilt werden.

Artikel 6

Ruhezeit

Für die Zwecke dieser Richtlinie unterliegen Auszubildende und
Praktikanten in Bezug auf die Ruhezeit denselben Bestim-
mungen wie das übrige Fahrpersonal gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 oder ansonsten dem AETR-Überein-
kommen.

Artikel 7

Nachtarbeit

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit Folgendes gewährleistet ist:
— Wenn Nachtarbeit geleistet wird, darf die tägliche Arbeits-

zeit in einem Zeitraum von jeweils 24 Stunden zehn
Stunden nicht überschreiten.

— Es erfolgt ein Ausgleich für Nachtarbeit nach den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen, Vereinba-
rungen zwischen den Sozialpartnern und/oder einzelstaatli-
chen Gepflogenheiten, sofern dieser Ausgleich die Sicher-
heit im Straßenverkehr nicht gefährdet.

(2) Die Kommission beurteilt bis zum 23. März 2007 im
Rahmen des von ihr nach Artikel 13 Absatz 2 zu erstellenden
Berichts die Auswirkungen der in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels vorgesehenen Bestimmungen. Die Kommission fügt
diesem Bericht gegebenenfalls entsprechende Vorschläge bei.

(3) Die Bestimmungen über die Ausbildung der Berufskraft-
fahrer, einschließlich solcher, die Nachtarbeit leisten, werden
Gegenstand eines Richtlinienvorschlags der Kommission sein,
in dem die allgemeinen Grundsätze dieser Ausbildung festge-
legt werden.

Artikel 8

Abweichende Regelungen

(1) Von Artikel 4 und 7 abweichende Regelungen können
aus objektiven oder technischen Gründen oder aus Gründen im
Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation durch Tarifver-
träge, Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, oder wenn
dies nicht möglich ist, durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften getroffen werden, sofern die Vertreter der betroffenen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer konsultiert und Anstrengungen
zur Förderung aller einschlägigen Formen des sozialen Dialogs
unternommen werden.

(2) Die Möglichkeit, eine von Artikel 4 abweichende Rege-
lung zu treffen, darf nicht dazu führen, dass für die Berechnung
des Durchschnitts der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48
Stunden ein Bezugszeitraum von mehr als sechs Monaten fest-
gelegt wird.

Artikel 9

Informationspflicht und Aufzeichnungen

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass
a) das Fahrpersonal unbeschadet der Bestimmungen der Richt-
linie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über
die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeit-
nehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein
Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen (1) über die

maßgeblichen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die
Betriebsordnung und die Vereinbarungen zwischen den
Sozialpartnern, insbesondere die Tarifverträge und die
etwaigen Betriebsvereinbarungen, die aufgrund dieser Richt-
linie festgelegt werden, unterrichtet wird;

b) über die Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im
Bereich des Straßentransports ausüben, unbeschadet der
Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 1 Buch geführt wird.
Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre nach
Ablauf des betreffenden Zeitraums aufzubewahren. Die
Arbeitgeber sind für die Aufzeichnung der Arbeitszeit des
Fahrpersonals verantwortlich. Der Arbeitgeber ist gehalten,
dem Fahrpersonal auf Anfrage eine Kopie der Aufzeichnung
der geleisteten Stunden auszuhändigen.

Artikel 10

Günstigere Vorschriften

Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
die Sicherheit und die Gesundheit von Personen, die Fahrtätig-
keiten im Bereich des Straßentransports ausüben, besser schüt-
zende Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder
einzuführen, oder die Anwendung von Tarifverträgen oder
sonstigen Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, die die
Sicherheit und die Gesundheit des Fahrpersonals besser
schützen, zu fördern oder zu gestatten. Die Umsetzung dieser
Richtlinie darf nicht als Begründung dafür herangezogen
werden, das generelle Schutzniveau der Arbeitnehmer gemäß
Artikel 2 Absatz 1 zu senken.

Artikel 11

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die gemäß dieser
Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sank-
tionen fest und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die
Anwendung dieser Sanktionen zu gewährleisten. Die Sank-
tionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein.

Artikel 12

Verhandlungen mit Drittländern

Im Hinblick auf die Anwendung einer dieser Richtlinie inhalt-
lich gleichwertigen Regelung auf Fahrpersonal von Unter-
nehmen mit Sitz in einem Drittland wird die Gemeinschaft
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie Verhandlungen mit
den betreffenden Drittländern aufnehmen.

Artikel 13

Bericht

(1) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle zwei
Jahre über die Durchführung dieser Richtlinie Bericht und teilen
hierbei die Standpunkte der Sozialpartner mit. Der Bericht
muss spätestens am 30. September nach Ablauf des betref-
fenden Zweijahreszeitraums bei der Kommission eingehen. Der
Zweijahreszeitraum entspricht dem in Artikel 16 Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 genannten Zeitraum.(1) ABl. L 288 vom 18.10.1991, S. 32.
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(2) Die Kommission erstellt alle zwei Jahre einen Bericht
über die Durchführung dieser Richtlinie durch die Mitglied-
staaten und die Entwicklung auf dem betreffenden Gebiet. Die
Kommission legt diesen Bericht dem Europäischen Parlament,
dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem
Ausschuss der Regionen vor.

Artikel 14

Schlussbestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 23.
März 2005 nachzukommen, oder sorgen dafür, dass die Sozial-
partner bis zu diesem Zeitpunkt im Wege einer Vereinbarung
die erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben; dabei haben
die Mitgliedstaaten alles zu unternehmen, damit sie jederzeit
gewährleisten können, dass die durch diese Richtlinie vorge-
schriebenen Ergebnisse erreicht werden.

Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach Unterabsatz 1
erlassen, nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem

unter diese Richtlinie fallenden Gebiet bereits erlassen haben
oder noch erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Frachtführer,
Verlader, Spediteure, Hauptauftragsunternehmer, Subunter-
nehmer und Unternehmen, die Fahrpersonal beschäftigen, die
entsprechenden Vorschriften dieser Richtlinie einhalten.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 16

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 11. März 2002.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 21. März 2002

zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei
bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 1121)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/237/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18.
Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veteri-
närkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft einge-
führten Erzeugnissen (1), insbesondere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie 97/78/EG ist die Richtlinie 90/
675/EWG des Rates (2) aufgehoben und ersetzt worden,
gemäß der die Entscheidung 94/360/EG der Kommis-
sion (3) erlassen wurde.

(2) Nachdem Spuren von xenobiotischen Wachstumshor-
monen in Fleisch aus den Vereinigten Staaten von
Amerika gefunden worden waren, ist die Entscheidung
94/360/EG mit der Entscheidung 1999/302/EG der
Kommission (4) geändert worden, um ein erweitertes
Kontrollsystem für alle Einfuhren von frischem Rind-
fleisch und Schlachtnebenerzeugnissen aus diesem Land,
mit Ausnahme von Bisonfleisch und Bison-Schlacht-
nebenerzeugnissen, einzuführen.

(3) Daraufhin haben die Behörden der Vereinigten Staaten
von Amerika ihr Programm für hormonfreies Rind-
fleisch im Juni 1999 verstärkt. Als bei einem Kontrollbe-
such des Lebensmittel- und Veterinäramtes der Kommis-
sion in den USA weitere Probleme festgestellt wurden,
ist das Programm jedoch im Juli 1999 ausgesetzt und

später im September 1999 in erweiterter Form als
Programm für nicht hormonbehandeltes Rindfleisch
wiederaufgenommen worden.

(4) Nachdem die zuständigen schweizerischen Behörden bei
aus den Vereinigten Staaten von Amerika eingeführtem
Rindfleisch Diethylstilboestrol (DES) nachgewiesen
haben, sind die an den Grenzkontrollstellen der Gemein-
schaft angewandten Kontrollmaßnahmen mit der
Entscheidung 1999/518/EG der Kommission (5) weiter
geändert worden, um spezifische Untersuchungen auf
Stilbene zu umfassen.

(5) Aufgrund der günstigen Ergebnisse des Untersuchungs-
programms ist die Häufigkeit der Untersuchungen von
aus den Vereinigten Staaten von Amerika eingeführtem
Frischfleisch im September 2000 mit der Entscheidung
2000/583/EG der Kommission (6) von Untersuchungen
aller Sendungen auf 20 % der Sendungen reduziert
worden, und wurden die Mitgliedstaaten von der
Verpflichtung befreit, die Einfuhr von Sendungen in ihr
Hoheitsgebiet nur zu gestatten, wenn die Untersu-
chungen und Analysen zu unbedenklichen Ergebnissen
geführt hatten.

(6) Die vorgenannte Entscheidung war ein erster Schritt zur
vollständigen Abschaffung der Verpflichtung zur Unter-
suchung aller für Warenuntersuchungen ausgewählten
Sendungen auf Hormone, und sie musste gemäß Artikel
2 der Entscheidung 1999/302/EG unter Berücksichti-
gung künftiger Untersuchungsergebnisse überprüft
werden.

(1) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9.
(2) ABl. L 373 vom 31.12.1990, S. 1.
(3) ABl. L 158 vom 25.6.1994, S. 41. (5) ABl. L 197 vom 29.7.1999, S. 50.
(4) ABl. L 117 vom 5.5.1999, S. 58. (6) ABl. L 246 vom 30.9.2000, S. 67.
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(7) Die mit den Entscheidungen 1999/302/EG und 1999/
518/EG eingeführten zusätzlichen Kontrollen sowie die
im Rahmen des zusätzlichen Hormon-Untersuchungs-
programms der Gemeinschaft durchgeführten Tests
haben in der Zwischenzeit keine einzige positive Probe
bei frischem Rindfleisch und Schlachtnebenerzeugnissen
ergeben.

(8) Daher ist es angebracht, die Anforderung der Untersu-
chung von 20 % der aus den Vereinigten Staaten von
Amerika eingeführten Sendungen auf die mögliche
Anwesenheit von Hormonen aufzuheben und diese
Einfuhren hinsichtlich der Laboruntersuchungen genau
so zu behandeln wie Fleischeinfuhren aus anderen Dritt-
ländern.

(9) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 94/360/EG wird wie folgt geändert:

Artikel 1a wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 21. März 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 336/2002 der Kommission vom 22. Februar 2002 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 808/1999 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.
718/1999 des Rates über kapazitätsbezogene Maßnahmen für die Binnenschifffahrtsflotten der Gemeinschaft zur

Förderung des Binnenschiffsverkehrs

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 53 vom 23. Februar 2002)

Umschlagseite und Seite 11, im Titel:

anstatt: „zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 808/1999“

muss es heißen: „zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 805/1999“.

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 472/2002 der Kommission vom 12. März 2002 zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in

Lebensmitteln

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 75 vom 16. März 2002)

Seite 20, Anhang, zweiter Teil der Tabelle in den Spalten 3 und 4:

anstatt: „Richtlinie 2002/27/EG“

muss es heißen: „Richtlinie 2002/26/EG“

und in der Fußnote zum Zweiten Teil der Tabelle:

anstatt: „ABl. L 75 vom 16.3.2002, S. 44“

muss es heißen: „ABl. L 75 vom 16.3.2002, S. 38“.
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